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Verstößt die Landesregierung gegen das Landesbeamtengesetz? 
 
 
Vorbemerkung der Kleinen Anfrage 
 
In der Antwort auf meine Kleine Anfrage „Wahlkampf aus der Staatskanzlei? Wie viele 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesregierung arbeiten oder arbeiteten für politische 
Parteien?“ (Drs. 18/33) hat Innenminister Herbert Reul geantwortet, dass mindestens fünf 
Beschäftigte der Landesregierung auch Nebentätigkeiten für die CDU ausüben. Demnach 
handelt es sich dabei um drei Tarifbeschäftigte und sogar um zwei Beamtinnen und Beamte, 
die parallel zur ihrer Tätigkeit für das Land Nordrhein-Westfalen entgeltlich für die Partei 
arbeiten. Bekannt war bisher nur, dass eine Mitarbeiterin der Staatskanzlei nebenberuflich für 
den NRW-Landesverband der CDU tätig ist.  
 
In ihrer Antwort verweigert die Landesregierung jedoch mit Verweis auf den Datenschutz 
Auskunft darüber, in welchen Ministerien die Landesbediensteten tätig sind, weil dies 
Rückschlüsse auf die Personen zulasse. Diese Haltung ist indes aus meiner Sicht nicht 
nachvollziehbar, da durch die Angabe eines Ressorts, das über mehrere hundert 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügt, wohl schwerlich eine einzelne Person identifiziert 
werden kann.  
 
Zudem wirft die Antwort der Landesregierung weitere neue Fragen auf, die dringend geklärt 
werden müssen. So sind die Vorschriften für Nebentätigkeiten von Beamtinnen und Beamten 
eindeutig im Landesbeamtengesetz von Nordrhein-Westfalen geregelt. In Paragraph 49, 
Absatz 2 Nr. 2 und 4 heißt es dort: 
 
„Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Nebentätigkeit dienstliche Interessen 
beeinträchtigen kann. Ein solcher Versagungsgrund liegt insbesondere vor, wenn die 
Nebentätigkeit  
[...]  
2. die Beamtin oder den Beamten in einen Widerstreit mit den dienstlichen Pflichten bringen 
kann, 
[...] 
4. die Unparteilichkeit oder die Unbefangenheit der Beamtin oder des Beamten beeinflussen 
kann.“ 
Da die Nebentätigkeitsverordnung des Landes auf das Landesbeamtengesetz verweist, 
dürften diese Vorschriften für Tarifbeschäftigte entsprechend gelten. 
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Der Minister des Innern hat die Kleine Anfrage 197 mit Schreiben vom 26. August 2022 im 
Einvernehmen mit dem Ministerpräsidenten sowie allen übrigen Mitgliedern der 
Landesregierungnamens der Landesregierung beantwortet. 
 
 
1. Für welche Ressorts arbeiten die Beamtinnen und Beamten bzw. 

Tarifbeschäftigten, die laut Antwort der Landesregierung Nebentätigkeiten für die 
CDU ausüben bzw. ausübten? 

 
Eine ressortscharfe Aufschlüsselung der Beamtinnen und Beamten könnte einen Rückschluss 
auf konkrete Personen ermöglichen. Einer Beantwortung stehen daher datenschutzrechtliche 
Gründe entgegen. 
 
 
2. In welchem Zeitraum (von/bis) üben bzw. übten die betreffenden Personen ihre 

Nebentätigkeiten für die CDU aus? 
Der Zeitraum der genehmigten Nebentätigkeiten liegt zwischen Ende September 2010 und 
(soweit ein Ende benannt ist) Ende August 2022. 
 
 
3. Für welche konkreten Aufgaben bei der CDU wurden den betreffenden Personen 

die Nebentätigkeiten in welchem Umfang genehmigt? (Bitte auch die jeweilige 
Wochenstundenanzahl angeben.) 

 
Die Genehmigungen der Nebentätigkeiten erstrecken sich von einer Unterstützung im Bereich 
wissenschaftlicher Mitarbeit, über Tätigkeiten als Hilfskraft im Bereich Kommunikation und 
Medien bis zur Vor- bzw. Nachbereitung und Begleitung von Terminen im Umfang von 
maximal 8 Stunden wöchentlich außerhalb der Dienstzeit. 
 
 
4. Wurden die jeweiligen Nebentätigkeiten auch während des Wahlkampfs für die 

CDU ausgeübt? 
 
Es besteht keine Kenntnis über die konkrete Ausübung von Tätigkeiten außerhalb der 
Dienstzeit.  
 
 
5. Wie bewertet die Landesregierung den Sachverhalt, dass die Nebentätigkeiten für 

die CDU gegen Paragraph 49, Absatz 2 Nr. 2 und 4 des Landesbeamtengesetzes 
verstoßen könnten? 

 
Im Grundsatz besteht keine Veranlassung, die politische Betätigung von Beschäftigten der 
obersten Landesbehörden außerhalb des dienstlichen Umfeldes zu unterbinden. Unabhängig 
von der Art der Nebentätigkeit wird jede Nebentätigkeitsgenehmigung (bei Beamtinnen und 
Beamten) bzw. jede Reaktion auf die Anzeige einer Nebentätigkeit (bei Angestellten) 
allerdings in ständiger Übung mit den Hinweisen versehen, dass durch die Wahrnehmung der 
Nebentätigkeiten dienstliche Interessen nicht beeinträchtigt werden dürfen, dass 
Veränderungen gegenüber den in den Anträgen bzw. Anzeigen enthaltenen Angaben über 
Art, Umfang, Vergütung und Dauer der Nebentätigkeit mitzuteilen sind und dass die 
Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal oder Material des Arbeitgebers für die 
Ausübung der Nebentätigkeit nicht zulässig ist.  
 
 


